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Editorial

FUr reine Luft-
gegen Larm

Noch erfiillt die schweizerische Gesetz-
gebung die Anforderungen des Um-
Weltschutzes nicht. Daran andert auch
das Umweltschutzgesetz nicht alles,
dessen zweiter Entwurf nun vorliegt.
Die erste, vor fiinf Jahren vorgelegte
Fassung war in der Vernehmlassung
‘Gerade deshalb gescheitert, weil sie die
Aufgabe zu umfassend l6sen wollte,
Weil die Vorlage zu «perfektionistisch
und ambitiés» gewesen sei, wie der
Bundesrat heute schreibt. Der neue
Entwurf beschrankt sich auf die vier
Teilbereiche Luft, Larm, umweltgefahr-
dende Stoffe und Abfall. Er begniigt
Sich mit Kriterien und Randbedingun-
gen.

Menschen, Tiere, Pflanzen
Im Umweltschutz stehen der Mensch,
die Tiere und Planzen im Mittelpunkt.
Das Gesetz will schadliche oder lastige
Einwirkungen durch Verschmutzung
von Luft und Boden, durch Larm, Er-
Schitterungen, Abfalle, chemische
Stoffe und durch daraus hergestellte
Erzeugnisse verhindern oder — wo sie
bereits bestehen — vermindern. Das
Giftgesetz bekampft kurzfristige Fol-
gen. Das Umweltschutzgesetz behan-
delt nun auch Einwirkungen, die lang-
fristige Schaden zur Folge haben kdn-
Nen. Artikel 4 halt die Behdrden aus-
driicklich an, vorzusorgen. Das Vorsor-
9eprinzip verlangt, dass die Behérden
grundsitzlich alles Mogliche und Zu-
Mutbare zum Schutze der Umwelt un-
te?fnehmen, ohne dass sie im konkreten
all eine konkrete Umweltgefahrdung
Nachweisen miissten. «Die moglichen
elastungen von morgen miissen
durch Uberlegtes Handeln von heute
Vermieden werden», erlauterte der
Undesrat.
Sreits der Zweckparagraph halt die
€deutung der Information fest. Diese
ufgabe fallt dem Amt fiir Umwelt-
Schutz zu. Das neue Gesetz will zwar
en Wettbewerb nicht verzerren sowie
'® Handels- und Gewerbefreiheit ge-
Wahrleisten. Doch soll die Information
SO weit gehen, der Offentlichkeit auch
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Messergebnisse von Typenpriifungen —
Motorfahrzeuge, Rasenméaher und ahn-
liches — bekanntzugeben, um damit
dem umweltbewussten Blirger Verglei-
che auch in bezug auf deren Emissio-
nen zu ermdoglichen. Der Zweckartikel
hélt alle Behorden an, sich umweltge-
recht zu verhalten. Die Einsicht setzte
sich durch, dass der Umweltschutz
eine zu ernste Sache ist, als dass er
sich von den Technokraten allein be-
werkstelligen liesse.

Kaum frankenmassiger Gewinn

In der heutigen Zeit soll der Umwelt-
schutz nicht nur auf den Menschen,
sondern weiter auf das Portemonnaie
Ricksicht nehmen. Der Gewinn von
Umweltschutzmassnahmen lasst sich
nur zum Teil errechnen. Die Einsparun-
gen an Heizol etwa decken die Kosten
fiir die Olfeuerungskontrollen bei wei-
tem. Allein schon strengere Vorschrif-
ten Uber die Beseitigung von Abféllen
fuhren dazu, dass bei Verpackungen
gespart wird. Ein abgasentgiftetes Auto
braucht um nicht mehr als den Betrag
eines Autoradios teurer zu werden: un-
bedeutende Mehrkosten im Vergleich
zum Nutzen fur die Umwelt.

Doch im allgemeinen lasst sich der Ge-
winn von Umweltschutzbestrebungen
nicht frankenmassig ausdriicken. So
lasst sich nicht errechnen, wieviel die
6ffentliche Hand im Gesundheitswesen
einspart, wenn die Leute wieder ruhiger
schlafen und gesindere Luft atmen.
Ideelle Werte haben keinen Preis.
Kostenvergleiche sind aussagekraftig,
wo es gilt, unter verschiedenen mog-
lichen Massnahmen die wirtschaftlich-
ste zu ermitteln und so die beschrank-
ten finanziellen Mittel mit mdglichst
grosser Wirkung einzusetzen. In die-
sem Sinne beeinflusste das Kosten-
Nutzen-Denken die Verwaltung. Der
Aufwand fur Umweltschutzmassnah-
men musse in einem vernunftigen Ver-
héltnis zum Erfolg stehen, hélt der
Bundesrat fest. Bei Sanierungen bei-
spielsweise muss der Bundesrat wirt-
schaftliche Auswirkungen berticksich-

tigen. Artikel 16, Absatz 2, kann Er-
leichterungen gewéhren, «soweit die
Anpassung unverhaltnisméssig ware».
Das Prinzip der Verhaltnismassigkeit
ist Grundbedingung, dass ein Gesetz
praxisnahistund in einer Referendums-
demokratie Aussicht auf Erfolg hat.
Und so verzichtet Artikel 10 auf den
Ausdruck «Stand der Technik» und
stutzt sich statt dessen auf das tech-
nisch und wirtschaftlich Mogliche ab.

Mehr Kompetenzen fiir den Staat
Vor allem bei umweltgefahrdenden
Stoffen erlaubt die heutige Gesetzge-
bung keine wirksame Kontrolle. Und
das ware doch namentlich bei chemi-
schen Stoffen von Bedeutung. Beson-
dere Beachtung schenkt der Bundesrat
Substanzen, die, dauernd in kleinen
Mengen aufgenommen, langfristig zu
Krebserkrankungen, embryonalen
Missbildungen oder genetischen Scha-
den fiihren. Holz- und Schmiermittel
entweichen mit der Zeit aus den behan-
delten Gegenstdnden und gelangen
Uber Luft und Niederschlage in Boden
und Gewasser. Quecksilber aus Batte-
rien und Thermometern oder Asbest
von Bremsbeldagen gelangen mit dem
Abfall in die Umwelt. Hier fordert das
Umweltschutzgesetz von den Herstel-
lern eine Selbstkontrolle und Ge-
brauchsanweisungen. Es behalt sich
das Recht vor, besondere Anforderun-
gen zu stellen.
Mit dem Verfassungsartikel und nun
mit dem Gesetz lber den Umwelt-
schutz erweitert sich die Bundeszu-
stéandigkeit. Das &ussert sich nicht nur
darin, dass vor allem der Bundesrat die
Kompetenz erhélt, in den Verordnun-
gen die Einzelheiten zu regeln. Die
Landesregierung legt nach dem Geset-
zesvorschlag das Mass der zumutbaren
Umweltbelastung  «gesamtschweize-
risch einheitlich» fest. Flir Gebiete, die
bereits vorbelastet sind und meteorolo-
gisch und topographisch ungiinstige
Verhéltnisse aufweisen, behalt sie sich
vor, lokal die Emissionsbegrenzungen
zu verscharfen. Doch ist die Empfind-
lichkeit gegenliber Luft und Larm nicht
nur von Mensch zu Mensch, sondern
auch von Region zu Region verschie-
den. Bei einheitlichen Massstdben
bringt flr landliche und Bergregionen
eine Verschlechterung, was fir Gross-
stédte ein Fortschritt ist. Diese Verein-
heitlichung bleibt Tatsache, auch wenn
ein ausdruckliches Merkmal des Geset-
zes darin besteht, dass es auf den be-
stehenden eidgenéssischen und kanto-
nalen Verwaltungsstrukturen aufbaut
und diese ergénzt und vervollstandigt.
Werner Berger



	Für reine Luft : gegen Lärm

